
 

 

 

94. Gesundheitsmin is te rkon ferenz  (GMK) 

Beschluss vom 06.09.2021  

 

Quarantäne in Schulen und Kinder-
betreuungseinrichtungen 

Beschluss: 

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Gesundheit der Län-

der beschließen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit Folgendes: 

 

 Im Interesse eines möglichst verlässlichen Schulunterrichts in Präsenz und 

zur Gewährleistung einer Betreuung der Kinder in den Kinderbetreuungsein-

richtungen ist die Anordnung einer Quarantäne von Kontaktpersonen im 

Rahmen des infektiologisch Vertretbaren auf möglichst wenige Personen zu 

beschränken.  

 

 Gibt es einen Infektionsfall in einer Schulklasse, soll grundsätzlich nicht 

mehr der gesamte Klassenverband eine Quarantäneanordnung erhalten. 

 

 Quarantäneanordnungen sind mit Augenmaß in Abhängigkeit von der Einhal-

tung der allgemeinen Hygienemaßnahmen einschließlich eines Lüftungskon-

zeptes mit Frischluftzufuhr sowie eines Testkonzepts und Regelungen zum 

Tragen medizinischer Schutzmasken zu erlassen; geimpfte oder genesene 

Personen ohne Symptome sind von Quarantäneanordnungen grundsätzlich 

ausgenommen. Die zuständige Gesundheitsbehörde trifft die jeweils erfor-

derlichen Maßnahmen.  

 

 Sofern asymptomatische enge Kontaktpersonen einer Quarantäneanordnung 

unterliegen, kann diese frühestens nach fünf Tagen bei Vorlage eines negati-
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ven Nukleinsäuretests oder eines negativen Antigentests aufgehoben wer-

den. Die zuständige Gesundheitsbehörde kann im Einzelfall abweichende 

Entscheidungen treffen.  

 

 Bei den übrigen Schülerinnen und Schülern der Klasse, die nicht als enge 

Kontaktpersonen eingestuft sind, sollen für eine gewisse Zeit intensivierte 

Testungen im Rahmen der etablierten Testkonzepte durchgeführt werden. 

 

 Neben dem Schulbetrieb hat die Sicherstellung des Regelbetriebs in den 

Kinderbetreuungseinrichtungen oberste Priorität. Auch hier wird es bei ei-

nem Infektionsfall Quarantäne nur mit Augenmaß unter Berücksichtigung der 

Belange der Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen geben. Die Möglich-

keit einer Freitestung nach frühestens fünf Tagen gilt auch für Kinder in Kin-

derbetreuungseinrichtungen.  

 

Votum: 14 : 0 : 2 (BW, RP) 

 


